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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Die Leistungen und Lieferungen aufgrund von Verträgen über den Verkauf von pharmazeutischen Wirkstoffen sowie Inhaltstoffe für Nahrungsergänzungs-

mittel und Lebensmittel der Anklam Extrakt GmbH (im Folgenden „VERKÄUFER“) im geschäftlichen Verkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (im Folgenden „KÄUFER“), erfolgen ausschließlich unter Geltung der folgenden Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen des VERKÄUFERS (im Folgenden „VERKAUFSBEDINGUNGEN“). 

1.2 Die vorliegenden VERKAUFSBEDINGUNGEN gelten auch für zukünftige gleichartige Geschäfte zwischen dem VERKÄUFER und dem KÄUFER.  

1.3 Anders lautende, abweichende oder entgegenstehende Allgemeine Einkaufsbedingungen des KÄUFERS werden nicht anerkannt. Sie werden auch dann 

nicht Bestandteil des Vertrages, wenn in einer Bestellung auf sie verwiesen wurde, es sei denn, der VERKÄUFER hat zuvor der Geltung der Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen des KÄUFERS ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

2. Vertragsschluss 

2.1 Die Angebote des VERKÄUFERS verstehen sich als freibleibend. Ein Vertragsschluss kommt erst nach Annahme gemäß Ziffer 2.3 zustande. 

2.2 Der KÄUFER erklärt mit der Bestellung, verbindlich die in der Bestellung angegebenen Produkte (im Folgenden „PRODUKTE“) erwerben zu wollen. 

2.3 Das in der Bestellung liegende Angebot kann vom VERKÄUFER innerhalb von 10 Bankarbeitstagen nach Eingang der Bestellung angenommen werden. Die 

Annahme erfolgt schriftlich oder konkludent durch Zusendung der PRODUKTE. 

2.4 Die Frist nach Ziffer 2.3 beginnt erst dann, wenn der KÄUFER neben seiner Bestellung auch Nachweise darüber erbracht hat, dass er berechtigt ist, die 

bestellten PRODUKTE zu beziehen, sofern insoweit eine besondere behördliche Genehmigung/Erlaubnis erforderlich ist. Einer gesonderten Aufforderung 

durch den VERKÄUFER bedarf es hierzu nicht. 

3. Preise und Zahlungsmodalitäten 

3.1 Es gelten die Verkäuferpreise zum Zeitpunkt der Lieferung gemäß der Preisliste des VERKÄUFERS, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwert-

steuer. 

3.2 Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt ausschließlich in EUR auf das auf der Rechnung genannte Konto des VERKÄUFERS. 

3.3 Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der KÄUFER 

hat Zahlungen so vorzunehmen, dass diese spätestens am 30. Tag nach Rechnungsdatum beim VERKÄUFER eingehen. 

3.4 Verzugszinsen werden in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Dem VERKÄUFER bleibt die Geltendmachung 

eines höheren konkreten Verzugsschadens vorbehalten. Der KÄUFER ist berechtigt nachzuweisen, dass dem VERKÄUFER durch den Zahlungsverzug kein 

oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. 

3.5 Kommt der KÄUFER mit einer Zahlung in Verzug, so steht es dem VERKÄUFER frei, weitere Lieferungen zurückzubehalten oder nur im Falle einer Voraus-

zahlung auszuliefern. Weitere gesetzliche Ansprüche des VERKÄUFERS bleiben unberührt. 

4. Lieferung, Gefahrübergang 

4.1 Der Mindestnettobestellwert beträgt 2.000 EUR netto (zuzüglich Mehrwertsteuer). 

4.2 Produktionsbedingte Mengenabweichungen sind bis zu 10% gestattet. Berechnet wird die gelieferte Menge. 

4.3 Die Lieferung erfolgt als Standardversand ab Werk auf Kosten des KÄUFERS. Wünscht der KÄUFER eine andere Versandart (z.B. Expressversand), so sind 

diese Kosten vom KÄUFER zu tragen. 

4.4 Die PRODUKTE des VERKÄUFERS werden nur in den angebotenen Stückelungen abgegeben.  

4.5 Der VERKÄUFER fügt der Lieferung der PRODUKTE alle gesetzlich notwendigen Unterlagen bei.  

4.6 Die Lieferung erfolgt Ex-Works (EXW Incoterms 2020) auf Gefahr des KÄUFERS. Auf Wunsch des KÄUFERS und auf seine Kosten erfolgt die Lieferung 

auch CIP/CIF. 

4.7 Soweit nicht anders vereinbart, ist der VERKÄUFER zu Teillieferungen berechtigt. Nimmt der VERKÄUFER eine Teillieferung vor, so trägt er die etwaigen 

hierdurch entstehenden Mehrkosten des Versands. 

4.8 Mit Absendung der Bestellung an den KÄUFER bzw. mit Übergabe an das Transportunternehmen, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 

zufälligen Verschlechterung der PRODUKTE auf den KÄUFER über. Der Gefahrübergang erfolgt bereits mit Anzeige der Versandbereitschaft durch den 

VERKÄUFER, wenn eine Verzögerung des Versands aus Gründen nicht möglich ist, die in der Risikosphäre des KÄUFERS liegen. Die zusätzlich anfallenden 

Kosten der weiteren Lagerung nach Gefahrübergang hat der KÄUFER zu tragen. 

4.9 Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des VERKÄUFERS. 

4.10 Angegebene Liefertermine des VERKÄUFERS sind grundsätzlich unverbindlich, solange sie nicht durch den VERKÄUFER schriftlich als „verbindlich“ bestä-

tigt wurden. Wurde ein verbindlicher Liefertermin vereinbart, liegt eine rechtzeitige Lieferung vor, wenn die Bestellung an dem vereinbarten Termin versendet 

wird. 

4.11 Voraussetzung für die Einhaltung etwaig vereinbarter Lieferfristen ist die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des KÄUFERS. 

Hierzu zählen insbesondere die Beibringung von erforderlichen Unterlagen (wie Genehmigungen) sowie bei Vereinbarung einer Vorauszahlung deren Ein-

gang beim VERKÄUFER. 

4.12 Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung. Wird der VERKÄUFER trotz des Abschlusses eines entsprechenden 

Deckungsgeschäfts aus Gründen, die der VERKÄUFER nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig beliefert, so ist er zum Rücktritt berechtigt. Der VERKÄUFER 

verpflichtet sich, den KÄUFER bei nicht rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und ggf. bereits 

erbrachte Gegenleistungen des KÄUFERS unverzüglich zu erstatten. 
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Wird ein Liefertermin aus Gründen nicht eingehalten, die der VERKÄUFER zu vertreten hat, so hat der KÄUFER dem VERKÄUFER schriftlich eine ange-

messene Nachfrist zu setzen. Dies gilt nicht, wenn das Setzen einer Nachfrist ausnahmsweise entbehrlich ist. 

4.13 Treten vom VERKÄUFER nicht zu vertretende unvorhergesehene Ereignisse (insb. höhere Gewalt, Betriebsstörung, rechtmäßige Streiks oder Aussperrun-

gen beim VERKÄUFER oder einem Lieferanten) ein, die die Fertigstellung oder Ablieferung der PRODUKTE erheblich beeinflussen, so verlängert sich die 

Lieferzeit um die Zeit der Dauer des Hindernisses. Der KÄUFER hat während dieser Zeit keine Rechte bzw. Ansprüche gegen den VERKÄUFER wegen 

Verzugs. Dies gilt auch beim Eintritt solcher Hindernisse bei einem Unterlieferanten. Befindet sich der VERKÄUFER zum Zeitpunkt des Eintritts des Ereig-

nisses in Verzug, so ist nicht allein deshalb ein Vertretenmüssen anzunehmen. 

4.14 Gerät der KÄUFER mit der Annahme oder durch das Unterlassen von Mitwirkungshandlungen in Verzug, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 

einer zufälligen Verschlechterung der Waren in dem Zeitpunkt des Verzugs auf den KÄUFER über. Der VERKÄUFER ist berechtigt, einen dadurch entste-

henden Schaden zuzüglich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 

4.15 Kommt der VERKÄUFER in Verzug, so haftet er für hierdurch entstandene Schäden des KÄUFERS nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Weitere 

gesetzliche Ansprüche des KÄUFERS bleiben unberührt. 

5. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht und Abtretung 

5.1 Gegen Forderungen des VERKÄUFERS kann der KÄUFER nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen aufrechnen. 

5.2 Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts steht dem KÄUFER nur insoweit zu, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

5.3 Der KÄUFER ist nicht befugt, seine vertraglichen Rechte ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung des VERKÄUFERS an Dritte abzutreten. § 354a HGB 

bleibt unberührt. 

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag behält sich der VERKÄUFER das Eigentum an den gelieferten PRODUKTEN gem. § 449 Abs. 1 BGB vor 

(„VORBEHALTSPRODUKTE“). Im Falle eines vertragswidrigen Verhaltens des KÄUFERS ist der VERKÄUFER berechtigt, die VORBEHALTSPRODUKTE 

nach angemessener Fristsetzung zurückzunehmen. Der KÄUFER ist in diesem Fall zur Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme der VORBEHALTSPRO-

DUKTE durch den VERKÄUFER stellt stets einen Rücktritt vom Vertrag dar. 

6.2 Der KÄUFER ist verpflichtet, für die Dauer des Eigentumsvorbehalts die VORBEHALTSPRODUKTE pfleglich zu behandeln und diese angemessen auf 

eigene Kosten gegen alle üblichen Risiken, insbesondere Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden zu versichern. 

6.3 Der KÄUFER hat den VERKÄUFER unverzüglich bei Pfändung oder bei sonstigen Eingriffen Dritter in die VORBEHALTSPRODUKTE schriftlich zu unter-

richten. Der KÄUFER haftet dem VERKÄUFER für den entstandenen Ausfall, soweit der Dritte dem VERKÄUFER die etwaigen gerichtlichen und außerge-

richtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag. 

6.4 Der KÄUFER ist im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs widerruflich zur Weiterveräußerung der VORBEHALTSPRODUKTE berechtigt. 

Bereits mit Abschluss dieses Vertrages tritt der KÄUFER an den VERKÄUFER seine Forderung aus der Weiterveräußerung der VORBEHALTSPRODUKTE 

in Höhe des mit dem VERKÄUFER vereinbarten Rechnungsendbetrages einschließlich Mehrwertsteuer ab. Der VERKÄUFER nimmt die Abtretungen hiermit 

an. Der KÄUFER bleibt auch nach Abtretung zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Die Befugnis des VERKÄUFERS, die Forderung selbst einzuziehen, 

wird hierdurch nicht berührt. Der VERKÄUFER verpflichtet sich, solange der KÄUFER seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt und insbesondere kein 

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist, gegenüber dem Drittschuldner die Forderungsabtretung nicht anzuzeigen und die Forderungen 

nicht einzuziehen. 

6.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der VORBEHALTSPRODUKTE durch den KÄUFER wird stets für den VERKÄUFER vorgenommen. Werden die VORBE-

HALTSPRODUKTE mit anderen Sachen, die nicht im Eigentum des VERKÄUFERS stehen, verarbeitet, so erwirbt der VERKÄUFER durch die Verarbeitung 

oder Umbildung Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Wertes der VORBEHALTSPRODUKTE zu den anderen verarbeiteten Sachen zum 

Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung. Für die durch Verarbeitung oder Umbildung entstandenen Sachen gilt im Übrigen das Gleiche wie für die VOR-

BEHALTSPRODUKTE. 

6.6 Werden die VORBEHALTSPRODUKTE mit anderen Sachen, die nicht im Eigentum des VERKÄUFERS stehen, untrennbar verbunden oder vermischt, so 

erwirbt der VERKÄUFER im Verhältnis des Wertes der VORBEHALTSPRODUKTE zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen zum Zeitpunkt 

der Verbindung oder Vermischung Miteigentum an den neuen Sachen. Sofern bei der Verbindung oder Vermischung eine Sache, die im Eigentum des 

KÄUFERS steht, als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der KÄUFER dem VERKÄUFER anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der KÄUFER 

verwahrt für den VERKÄUFER das Alleineigentum oder das Miteigentum des VERKÄUFERS. 

6.7 Auf Verlangen des KÄUFERS wird der VERKÄUFER die ihm zustehenden Sicherheiten insoweit freigeben, als ihr Wert die zu sichernden und noch nicht 

beglichenen Forderungen um mehr als 10% übersteigt. 

7. Rügeobliegenheit, Mängelhaftung 

7.1 Ansprüche des KÄUFERS wegen eines Sachmangels setzen voraus, dass der KÄUFER seiner Pflicht gem. § 377 HGB zur unverzüglichen Prüfung und 

Mängelanzeige nachgekommen ist. Erkennbare Mängel muss der KÄUFER dem VERKÄUFER innerhalb von 5 Bankarbeitstagen ab Erhalt der PRODUKTE 

schriftlich anzeigen. Für den Nachweis der Rechtzeitigkeit genügt bei einer Rügeanzeige in Schriftform (auch) der Poststempel; ansonsten bleibt dem KÄU-

FER die Absendung der Rügeanzeige in Textform und auch jeder anderweitige Nachweis der rechtzeitigen Absendung der Rügeanzeige offen. 

7.2 Qualitätseinbußen oder Verminderungen der Wirksamkeit der PRODUKTE des VERKÄUFERS hat der VERKÄUFER dann nicht vertreten, wenn die PRO-

DUKTE vom KÄUFER nicht ordnungsgemäß oder über die Haltbarkeitsgrenze hinaus gelagert wurden. 

7.3 Im Falle eines rechtzeitig gerügten Mangels, der den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der PRODUKTE nicht nur unerheblich mindert bzw. einschränkt, 

kann der VERKÄUFER zunächst nach seiner Wahl Nacherfüllung durch eine Ersatzlieferung oder Nachbesserung der gelieferten PRODUKTE wählen. 

7.4 Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der VERKÄUFER diese verweigert, so kann der KÄUFER den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktre-

ten. Das Recht, Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. 

7.5 Ansprüche wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der PRODUKTE, sofern die Lieferung mangelhafter PRODUKTE keine vorsätzliche 

Pflichtverletzung darstellt. 

7.6 Mangelfreie PRODUKTE werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zurückgenommen oder umgetauscht. 
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8. Haftung 

8.1 Der VERKÄUFER haftet nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die der VERKÄUFER oder seine Erfüllungs - und Verrichtungsgehilfen 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Dies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflich ten. Im Falle der Verletzung von 

wesentlichen Vertragspflichten ist die Haftung auf die vorhersehbaren vertragstypischen Schäden beschränkt, die bei Vertragss chluss oder spätestens 

bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren. 

8.2 Schadenersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, nach dem Arzneimittelgesetz, wegen des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit im Sinne 

von § 443 BGB, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie wegen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleiben unberührt. 

8.3 Der VERKÄUFER haftet nicht für Schäden, die Folge einer unsachgemäßen Behandlung oder einer unsachgemäßen Anwendung der gelieferten PRODUKTE 

sind. 

8.4 Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter des VERKÄUFERS oder dessen Erfüllungsge-

hilfen im Falle einer Direktinanspruchnahme. 

8.5 Soweit wir Informationspflichten gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe (REACH) unterliegen, stehen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von unseren Vorlieferanten erhaltenen Informationen nicht ein. 

9. Zusätzliche Klauseln für Abrufverträge („Kontrakte“) 

9.1 Ist vereinbart, dass die Leistungen auf Abruf des KÄUFERS erbracht werden ("Kontrakt"), so sind die Leistungen innerhalb von 365 Kalendertagen nach 

Vertragsschluss abzurufen. 

9.2 Bei Überschreitung der Abruffrist ist VERKÄUFER berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist Schadenersatz wegen Nichterfüllung 

zu verlangen und/oder vom Vertrag bzw. von dem noch unerfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten. 

9.3 Der in einem Kontrakt vereinbarte Preis gilt für die Dauer der Abruffrist. 

10. Sonstige Bestimmungen 

10.1 Personenbezogene Daten von z.B. Ansprechpartnern des KÄUFERS, die vom VERKÄUFER erfasst werden, werden ausschließlich für die Vertragsabwick-

lung des jeweiligen Vertragsverhältnisses erhoben und verwendet. 

10.2 Beide Vertragspartner dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners mit der Geschäftsverbindung werben, insbe-

sondere mit der Firma, Firmenbestandteilen und/oder Firmenlogo der anderen Vertragspartei. 

10.3 Maßgeblich für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem VERKÄUFER und dem KÄUFER aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist aus-

schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

10.4 Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, für alle Vertragsparteien Neubrandenburg für alle Streitfälle aus oder im Zusammenhang mit den auf Grundlage 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgeschlossenen Verträge. 

10.5 Alle Bestimmungen dieses Vertrags bestehen unabhängig voneinander. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder 

werden, wird die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der anderen Bestimmungen dieses Vertrages dadurch nicht beeinflusst.  

 


